
Prüfpflichtige Tankanlagen: 
 
Bestimmte Heizöllageranlagen unterliegen gemäß der nachfolgenden 
Tabelle einer Prüfpflicht durch staatlich anerkannte Sachverständige.  
 

Prüfpflicht Prüfpflichtige Lagerbehälter  
allgemein alle unterirdischen Heizöllageranlagen 

und oberirdische Heizöllageranlagen mit 
einem Rauminhalt von mehr als 1000 
Liter 

 

bestehende 
Anlagen 

einmalige nachträgliche Prüfung aller 
bisher noch nicht geprüften 
oberirdischen Heizöllageranlagen 
außerhalb von Schutzgebieten mit einem 
Rauminhalt von mehr als 1000 Liter bis 
einschließlich 10.000 Liter bis zum 
13.2.2006  

 

Wiederkehrende  
Prüfung alle 5 
Jahre 

alle unterirdischen Heizöllageranlagen 
und oberirdische Heizöllageranlagen mit 
einem Rauminhalt von mehr als 10.000 
Liter in Schutzgebieten mehr als 1000 
Liter 

 

Wiederkehrende 
Prüfung alle 2,5 
Jahre 

alle unterirdischen Heizöllageranlagen in 
Schutzgebieten jedoch nicht in 
Überschwemmungsgebieten 

 

Prüfung bei 
Stilllegung des 
Lagerbehälters 

alle unterirdischen Heizöllageranlagen, 
oberirdische Heizöllageranlagen mit 
einem Rauminhalt von mehr als 10.000 
Liter in Schutzgebieten mehr als 1000 
Liter 

 

 

 


